
Messe München GmbH
Messegelände
81823 München, Germany
Tel.:  +(49 89) 9 49-2 01 72
Fax:  +(49 89) 9 49-2 01 79
info@golf-europe.com
www.golf-europe.com

Stand System GOLF LUMIX

26. - 28. September 2010
M,O,C,  Munich Order Center

inklusive Stromanschluß und

Verbrauch für die Beleuchtung

Firma

Kontakt

Straße / Postfach

PLZ / Ort

Halle / Stand-Nr.

Telefon Nr. mit Vorwahl

Telefax Nr. mit Vorwahl

Email

Stand System GOLF LUMIX, Reihenstand Variante
Basisstand - zusätzliche Ausstattung (bitte wenden) gegen Aufpreis

Stand System GOLF LUMIX, Eckstand Variante
Basisstand - zusätzliche Ausstattung (bitte wenden) gegen Aufpreis

Hiermit bestellen wir das Stand System GOLF LUMIX mit der folgenden Grundausstattung
zum Preis von EUR 99,00 pro m² + gesetzliche MwSt:
• Teppichboden in grau • 1 HQI-Strahler je 6 m² Stand  äche

• Leuchtwände, 250 cm hoch, mit transluzentem Stoff bespannt • inklusive Stromanschluß (3 KW)

• Eckmodule aus beschichtetem Holz, Farbe grau  und Verbrauch für die Beleuchtung

• 2 Klebeschriftzüge mit dem Firmennamen, Schriftart Helvetica, weiß, • 1 Tisch + 4 Stühle

 oder Logo, weiß, falls nicht anders angegeben, 

Leuchtwände, 250 cm hoch Leuchtwände, 250 cm hoch

Text für die Klebeschriftzüge: ______________________________________________________________________. 

15 Zeichen je Plott, jeder weitere für EUR 2,50 (Helvetica bis 15 cm Höhe).  Bitte senden Sie für Logo Plotts eine Vektorgra  k-Datei

Unser Stand ist ein: Reihenstand Eckstand Kopfstand Inselstand

Standgröße:   Breite __________ m   x   Tiefe __________ m

Ort, Datum Firmenstempel und rechtsverbindliche Unterschrift des Ausstellers
DEADLINE: 15. März 2010 
Es gelten die Allgemeinen Vertragsbedingungen für Aussteller-Serviceleistungen der Messe München GmbH.

Paket 1
1 Tisch, 150 x 75 x 72 cm, 4 Stühle

Paket 2
1 Tisch, 75 x 75 x 72 cm, 4 Stühle

ODER
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 Stück, zum Preis von 
_________ 30,- EUR pro Stück*

Tisch 
- Tischplatte weiß,
- Beine aluminium
- 150 cm Breite
- 75 cm Tiefe
- 72 cm Höhe

* alle Preise + gesetzliche MwSt.

 Stück, zum Preis von 
_________ 30,- EUR pro Stück*

Tisch 
- Tischplatte weiß,
- Beine aluminium
- 75 cm Breite
- 75 cm Tiefe
- 72 cm Höhe

 Stück, zum Preis von 
_________ 10,- EUR pro Stück*

Stuhl
- Sitz + Lehne
  Kunststoff, weiß
- Gestell metall

 Stück, zum Preis von 
_________ 28,- EUR pro Stück*

Lounge Tisch o. 
Produkt-Display
- Tischplatte weiß,
- Beine aluminium
- 150 cm Breite
- 75 cm Tiefe
- 45 cm Höhe

 Stück, zum Preis von 
_________ 28,- EUR pro Stück*

Lounge Tisch o. 
Produkt-Display
- Tischplatte weiß,
- Beine aluminium
- 75 cm Breite
- 75 cm Tiefe
- 45 cm Höhe

Sitzwürfel
- Holz Kubus,
  weiß lackiert
- Polster
  Kunstleder, weiß
-   40 cm Breite
-   40 cm Tiefe
-   45 cm Höhe

 Stück, zum Preis von 
_________ 75,- EUR pro Stück*

Sitzbank oder
Produkt-Display
- Holzkubus,
  weiß lackiert
- 150 cm Breite
-   40 cm Tiefe
-   40 cm Höhe

 Stück, zum Preis von 
_________ 5,- EUR pro Stück*

Polster für die
Sitzbank
- Schaumstoff,
- 35 cm Breite

Farbe:
        lindgrün
        lila
        schwarz

 Stück, zum Preis von 
_________ 50,- EUR pro Stück*

Barhocker
- Sitz Kunststoff, weiß
- Fuß Stahl verchromt
- 60 - 80 cm Höhe
  höhenverstellbar

 Stück, zum Preis von 
_________ 40,- EUR pro Stück*

Messe München GmbH
Messegelände
81823 München, Germany
Tel.:  +(49 89) 9 49-2 01 72
Fax:  +(49 89) 9 49-2 01 79
info@golf-europe.com
www.golf-europe.com

ZUSATZ-Ausstattung für das Stand System GOLF LUMIX

26. - 28. September 2010
M,O,C,  Munich Order Center

Hiermit bestellen wir folgende ZUSATZ-Ausstattung für das Stand System GOLF LUMIX:

Firma

Kontakt

Straße / Postfach

PLZ / Ort

Halle / Stand-Nr.

Telefon-Nr. mit Vorwahl

Telefax-Nr. mit Vorwahl

Email
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Ort, Datum Firmenstempel und rechtsverbindliche Unterschrift des Ausstellers
DEADLINE: 21. August 2010 
Es gelten die Allgemeinen Vertragsbedingungen für Aussteller-Serviceleistungen der Messe München GmbH.

 Stück, zum Preis von 
_________ 195,- EUR pro Stück*

Theke
- weiß,
- abschließbar,
- 2 Einlegeböden
- 120 cm Breite
-   60 cm Tiefe
- 110 cm Höhe

 Stück, zum Preis von 
_________ 110,- EUR pro Stück*

PC-Counter o.
Produkt-Display
- Holz, weiß lackiert,
-   50 cm Breite
-   50 cm Tiefe
- 110 cm Höhe
- Klappe mit Fach

 Stück, zum Preis von 
_________ 235,- EUR pro Stück*

Haubenvitrine
- Holz, weiß lackiert,
-   50 cm Breite
-   50 cm Tiefe
- 150 cm Gesamt
   höhe
- Acrylglas Haube
  40 cm hoch

 Meter, zum Preis von 
_________ 25,- EUR pro Laufmeter*

Kleiderstange
- Metall,
- 180 cm Breite
- 160 cm Höhe
- verlängerbar

 Stück, zum Preis von 
_________ 48,- EUR pro Stück*

Regal
- Gestell Metall
- 4 Regalböden
   Holz, weiß
- 170 cm Breite
-   30 cm Tiefe
- 160 cm Höhe

Standspiegel
- Ständer Metall
-   50 cm Breite
- 160 cm Höhe

 Stück, zum Preis von 
_________ 35,- EUR pro Stück*

Stehtisch
- Tischplatte Holz, 
  weiß
- Fuß Metall
- 115 cm Höhe

 Stück, zum Preis von 
_________ 40,- EUR pro Stück*

Barhocker
- Sitz Kunststoff, weiß
- Fuß Stahl, lackiert
- 75 cm Höhe

 Stück, zum Preis von 
_________ 60,- EUR pro Stück*

Prospektständer
- Format: DIN A4,
  Acrylglas
  transparent
- Gestell: aluminium
  eloxiert,
- 120 cm Höhe

 Stück, zum Preis von 
_________ 60,- EUR pro Stück*
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Messe München GmbH
Messegelände
81823 München, Germany
Tel.:  +(49 89) 9 49-2 01 72
Fax:  +(49 89) 9 49-2 01 79
info@golf-europe.com
www.golf-europe.com

26. - 28. September 2010
M,O,C,  Munich Order Center

ALLGEMEINE VERTRAGSBEDINGUNGEN
ZUM AUSSTELLER-SERVICEHEFT

1. Diese Allgemeinen Vertragsbedingungen zum Aussteller-Ser-
viceheft gelten im Verhältnis Aussteller/Messe München GmbH. 
Soweit die Aussteller direkt Verträge mit den MMG-Vertrags  r-
men schliessen, gelten die zwischen dem Aussteller und der 
MMG-Vertrags  rma vereinbarten Vertragsbedingungen.

2. Die MMG leitet bei Fremdleistungen die Bestellscheine, Geneh-
migungsanträge und dergleichen an eine Vertrags  rma oder an 
eine zuständige Dienststelle bzw. Behörde weiter. Eigene Rechte 
und P  ichten der MMG werden hierdurch nicht begründet. Bei 
Eigenleistungen der MMG ist diese berechtigt, Subunternehmer 
einzuschalten. Bei Gastveranstaltungen erfolgt Inkasso durch 
den jeweiligen Veranstalter.

3. Die MMG ist nicht verp  ichtet, die von dem Aussteller gemach-
ten Angaben auf Richtigkeit und Vollständigkeit zu überprüfen. 
Zweifel gehen zu Lasten des Ausstellers.

4. Bei sämtlichen Preisen, die in diesem Aussteller-Serviceheft 
angegeben sind und bei denen nichts Abweichendes ausdrück-
lich vermerkt ist, handelt es sich um Nettopreise, die sich um die 
jeweilige gesetzliche Mehrwertsteuer erhöhen.

5. Die mietweise Überlassung von Gegenständen an den Aussteller 
erfolgt nur für den vereinbarten Zweck (Benutzung am Messe-
stand während der Dauer der Messe) und für die vereinbarte Zeit 
(Dauer der Messe einschließlich Auf- und Abbauzeit).
Für Schäden und Verluste an den Mietgegenständen, die 
während der Mietzeit eintreten, haftet der Aussteller. Sofern 
seine Haftung Verschulden voraussetzt, hat er zu beweisen, 
dass ein Verschulden nicht vorgelegen hat. Die Mietzeit beginnt 
mit der Anlieferung am Stand und endet mit der Rückgabe oder 
Abholung durch die MMG bzw. ihre Subunternehmer, auch 
wenn der Aussteller den Stand schon vorher verlassen hat. Es 
wird empfohlen, die Mietgegenstände für die Dauer der Mietzeit 
gegen Diebstahl zu versichern. Nicht zurückgegebene Mietge-
genstände werden zum Wiederbeschaffungswert dem Aussteller 
in Rechnung gestellt. Bei Beschädigungen werden auch die 
Reparaturkosten berechnet, soweit nicht eine Wiederbeschaffung 
erforderlich ist. Die Kosten des An- und Abtransportes der Miet-
gegenstände sind im Mietzins enthalten, sofern in den Bedin-
gungen zu dem jeweiligen Bestellformular nicht etwas anderes 
geregelt ist.

6. Die MMG haftet für Körperschäden (Verletzungen von Leben, 
Körper oder Gesundheit), die auf einer P  ichtverletzung beruhen, 
die die MMG, ihre gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen 
zu vertreten haben, sowie für sonstige Schäden, die auf einer 
vorsätzlichen oder grob fahrlässigen P  ichtverletzung der MMG, 
ihrer gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen.
Die MMG haftet darüber hinaus lediglich für sonstige Schäden, 
die auf einer fahrlässigen Verletzung von Kardinalp  ichten durch 
die MMG, ihre gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen 
beruhen. In diesen Fällen haftet die MMG nur, wenn es sich bei 
diesen Schäden um typische Schäden und nicht um Folgeschä-
den handelt, und auch nur bis zur Höhe von EUR 100.000,00; 
diese Haftungsbegrenzung gilt nur gegenüber Unternehmen, 
juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-
rechtlichen Sondervermögen.

7. Bestellungen bedürfen der Annahme durch denjenigen, der die 
Bestellung ausführen soll. Die Annahme kann auch stillschwei-
gend – durch Erbringung der bestellten Leistung – erklärt 
werden. Auf die Annahme der Bestellung besteht kein Anspruch, 
soweit sich nicht ein solcher aus dem Gesetz ergibt. Die Annah-
me der Bestellung kann insbesondere gegenüber Ausstellern ver-
weigert werden, die ihre  nanziellen Verp  ichtungen gegenüber 
der MMG z.B. aus früheren Veranstaltungen nicht erfüllt haben.

 Wird die Bestellung angenommen, so ist die bestellte Leistung so 
rechtzeitig auszuführen, dass sie dem Aussteller bei Beginn der 
Messeveranstaltung zur Verfügung steht. Die MMG ist allerdings 
berechtigt, die geschuldete Leistung einschließlich der Lieferung 
von Elektrizität, Wasser, Druckluft, etc. so lange zu verweigern, 
bis der Aussteller seine  nanziellen Verp  ichtungen gegenüber 
der MMG insbesondere aus früheren Veranstaltungen erfüllt hat.
Der Aussteller hat die Vergütung sofort nach Rechnungserhalt 
ohne Abzug zu zahlen. Die MMG ist berechtigt, auf die bestellte 
Leistung eine Abschlagszahlung zu verlangen. Erfüllt der Aus-
steller seine Zahlungsverp  ichtungen aus diesem Vertrag nicht 
oder nicht rechtzeitig, so ist die MMG berechtigt, nach fruchtloser 
Mahnung von dem Vertrag zurückzutreten bzw. das Vertrags-
verhältnis fristlos zu kündigen und die von ihr zur Verfügung 
gestellten Sachen wegzunehmen. Macht die MMG von dem 
Recht, von dem Vertrag zurückzutreten bzw. das Vertragsverhält-
nis fristlos zu kündigen, Gebrauch, haftet der Aussteller für den 
der MMG entstehenden Schaden. Inkasso am Ausstellungsstand 
ist zulässig.

8. Der Aussteller ist verp  ichtet, die für ihn erbrachten Leistungen 
so rasch wie möglich auf Ordnungsmäßigkeit zu überprüfen. 
Offensichtliche Mängel hat er zur Vermeidung des Verlustes 
sämtlicher Ansprüche sofort schriftlich zu rügen.
Sind Einrichtungen, Anlagen oder Messegüter des Ausstellers 
besonderen Gefährdungen oder Risiken ausgesetzt (z.B. Be-
schädigungen durch die Ein  üsse von Temperatur, Feuchtigkeit, 
Erschütterungen, Druckabfall, Stromschwankungen und dgl.), so 
hat der Aussteller selbst für die erforderlichen Schutzmassnah-
men zu sorgen.
Auf besondere Gefahren, die von seinen Anlagen, Einrichtungen 
oder Messegütern für dritte Personen oder für die Sachen von 
Dritten ausgehen könnten, hat der Aussteller bereits im Bestell-
schein/Antrag hinzuweisen.

9. Der Aussteller kommt in Verzug, wenn er auf eine Mahnung 
der MMG, die nach Eintritt der Fälligkeit der Forderung erfolgt, 
nicht zahlt. Unabhängig davon kommt der Aussteller in Verzug, 
wenn er nicht zu einem im Vertrag kalendermäßig bestimmten 
Zahlungszeitpunkt die Zahlung leistet. Die gesetzliche Regelung, 
wonach der Schuldner auch dreißig Tage nach Zugang einer 
Rechnung automatisch in Verzug gerät, bleibt unberührt.

10. Erfüllungsort ist München.

11. Der Gerichtsstand für alle sich aus diesem Vertrag ergebenden 
Rechtsstreitigkeiten ist München, wenn die Vertragsparteien 
Kau  eute, die nicht zu den in § 4 HGB bezeichneten Gewer-
betreibenden gehören, juristische Personen des öffentlichen 
Rechts oder öffentlich-rechtliche Sondervermögen sind, oder der 
Mieter keinen allgemeinen Gerichtsstand in der Bundesrepublik 
Deutschland hat, oder nach Vertragsabschluss seinen Wohn-
sitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort aus der Bundesrepublik 
Deutschland verlegt oder sein Wohnsitz oder sein gewöhnlicher 
Aufenthaltsort im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist.

12. Die zusätzlichen Bedingungen in den Bestellscheinen sind zu 
berücksichtigen.

13. Die Gültigkeit der Allgemeinen Teilnahmebedingungen A und 
der Besonderen Teilnahmebedingungen B für das M, O, C, wird 
durch diese Vertragsbedingungen nicht berührt.

 Der Aussteller verp  ichtet sich, auch die Regelungen zu be-
achten, die auf dem Blatt “Wichtige Hinweise” enthalten sind, 
welches im Aussteller-Serviceheft zu  nden ist.
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